
Tagesstempel der MeldebehördeMitteilung 
über die Änderung der Hauptwohnung
(Änderungsmitteilung nach § 15 Abs. 2 Landesmeldegesetz)

Abzugeben bei der Meldebehörde der neuen Hauptwohnung.
Bitte Hinweise auf der Rückseite beachten.

Anlage 4 zu § 1

Neue Hauptwohnung (bisherige Nebenwohnung) Bisherige Hauptwohnung (künftige Nebenwohnung)
(nur Wohnungen in Deutschland angeben)

Postleitzahl, Gemeinde, Ortsteil

Straße, Hausnummer, Zusätze

Lfd. Nr. Familienname, ggf. Doktorgrad Vornamen Geschlecht

1. weitere Wohnung (Postleitzahl, Gemeinde, Kreis, Straße, Hausnummer, Zusätze)

2. weitere Wohnung (Postleitzahl, Gemeinde, Kreis, Straße, Hausnummer, Zusätze)

Postleitzahl, Gemeinde, Kreis, Land

Straße, Hausnummer, Zusätze

Gemeindekennzahl GemeindekennzahlDatum der Änderung

Nur
Wohnungen in
Deutschland
angeben

1

2

3

4

männlich weiblich

männlich weiblich

männlich weiblich

männlich weiblich

Lfd. Nr. Tag der Geburt Geburtsort (Gemeinde, Kreis, falls Ausland: Staat) Familienstand

1

2

3

4

Lfd.
Nr. Staatsangehörigkeit(en) Religionszugehörigkeit

Lohnsteuer-
klasse

Anzahl weiterer
Lohnsteuerkarten

Dauernd getrennt
lebend?

1

2

3

4

ja nein

ja nein

ja nein

ja nein

Ort, Datum Unterschrift der/des Meldepflichtigen

ledig

gesch.

Lebenspartn. führend

Lebenspartn. aufgeh.

verh.

Lebenspartner verstorbenverw.

gesch. Lebenspartn. aufgeh.

Lebenspartner verstorbenverw.

Lebenspartn. führendverh.ledig

gesch. Lebenspartn. aufgeh.

Lebenspartner verstorbenverw.

Lebenspartn. führendverh.ledig

gesch. Lebenspartn. aufgeh.

Lebenspartner verstorbenverw.

Lebenspartn. führendverh.ledig

deutsch

sonstige, ggf. mehrere

keine

altkath.röm.-kath.

dän. Kirche Südschl.ev.-ref.ev.-luth.

russ.-orth.

deutsch

sonstige, ggf. mehrere

keine

altkath.röm.-kath.

dän. Kirche Südschl.ev.-ref.ev.-luth.

russ.-orth.

deutsch

sonstige, ggf. mehrere

keine

altkath.röm.-kath.

dän. Kirche Südschl.ev.-ref.ev.-luth.

russ.-orth.

deutsch

sonstige, ggf. mehrere

keine

altkath.röm.-kath.

dän. Kirche Südschl.ev.-ref.ev.-luth.

russ.-orth.
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sonstige:

sonstige:

sonstige:

sonstige:



Die Daten über die Änderung der Hauptwohnung werden auf Grund des § 14 Abs. 4 in Verbindung mit § 15 des
Landesmeldegesetzes -LMG- und der Landesmeldeverordnung -LMVO- erhoben. Nach § 14 Abs. 4 LMG sind
Änderungen der Hauptwohnung der für die neue Hauptwohnung zuständigen Meldebehörde mitzuteilen. Dies
geschieht nach § 15 Abs. 2 LMG durch eine schriftliche Änderungsmitteilung, deren Muster durch die Melde-
scheinverordnung festgelegt ist.

Bei den Angaben zur Hauptwohnung ist der nachfolgend abgedruckte § 14 Abs. 2 LMG zu beachten.

„Hauptwohnung ist die vorwiegend benutzte Wohnung der Person. Hauptwohnung einer verheirateten Person
oder einer eine Lebenspartnerschaft führenden Person, die nicht dauernd getrennt von ihrer Familie lebt, ist die
vorwiegend benutzte Wohnung der Familie. Hauptwohnung einer minderjährigen Person ist die vorwiegend
benutzte Wohnung der personensorgeberechtigten Person; leben diese getrennt, ist Hauptwohnung die
Wohnung der personensorgeberechtigten Person, die von der minderjährigen Person vorwiegend benutzt wird.
Hauptwohnung einer behinderten Person, die in einer Behinderteneinrichtung untergebracht ist, bleibt auf Antrag
der behinderten Person bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres die Wohnung nach Satz 3. In Zweifelsfällen ist
die vorwiegend benutzte Wohnung dort, wo der Schwerpunkt der Lebensbeziehungen der Person liegt. Kann der
Wohnungsstatus einer verheirateten Person oder einer eine Lebenspartnerschaft führenden Person nach den
Sätzen 2 und 5 nicht zweifelsfrei bestimmt werden, ist die Hauptwohnung die Wohnung nach Satz 1.“

Die in der Änderungsmitteilung erhobenen Daten dienen der Aktualisierung des Melderegisters und damit z. B.
der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, der Ausstellung von Personalausweisen,
Pässen und Lohnsteuerkarten und Datenübermittlungen an andere Behörden. Die Änderung der Hauptwohnung
und die weiteren Daten werden insbesondere dem Statistischen Amt für die amtliche Bevölkerungsstatistik
mitgeteilt.

Machen Sie durch Eintragung der Steuerklasse deutlich, für welche Personen künftig eine Lohnsteuerkarte
benötigt wird. Brauchen Sie weitere Lohnsteuerkarten, geben Sie bitte die Anzahl an.

Hinweise
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